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1 Einleitung 
 
Das vorliegende COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos basiert 
auf der 299. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz, mit der die COVID-19-Lockerungsverordnung geändert wird (7. COVID-
19-LV-Novelle), BGBl. II Nr. 299/2020 und gilt für Spitzensportler gem. § 3 Z 6 BSFG 2017. Die 
Kontrolle der Einhaltung dieses Präventionskonzeptes obliegt dem/der für den jeweiligen 
Standort zuständigen Arzt/Ärztin. 
 
In § 8 Abs. 3 heißt es: 
 
Bei der Ausübung von Mannschaftssport oder Sportarten, bei deren sportartspezifischer 
Ausübung es zu Körperkontakt kommt, durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch 
aus dem Bereich des Behindertensports, ist vom verantwortlichen Arzt ein dem Stand der 
Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des 
Infektionsrisikos auszuarbeiten und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren. Vor erstmaliger 
Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch molekularbiologische Testung 
nachzuweisen, dass die Sportler SARS-CoV-2 negativ sind. Bei Bekanntwerden einer SARS-
CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer sind in den folgenden 14 Tagen nach 
Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle Betreuer und Trainer einer 
molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu unterziehen. 
 
 
§ 8 Abs. 4 führt dazu aus: 
 
Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß Abs. 3 hat zumindest folgende Themen zu 
beinhalten: 

1. Schulung von Sportlern und Betreuern in Hygiene, Verpflichtung zum Führen von 
Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand, 

2. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trainern außerhalb der Trainings- 
und Wettkampfzeiten, 

3. Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampf, 
4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruktur, 
5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material, 
6. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten und 

Wettkämpfen, 
7. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen, 
8. bei Auswärtswettkämpfen Information der dort zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde, dass ein Erkrankungsfall an COVID-19 bei einem 
Sportler, Betreuer oder Trainer aufgetreten ist. 
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2 Fachinformation1 
 

2.1 Falldefinition SARS-CoV-2 
 
2.1.1 Klinische Kriterien 
 
Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mind. einem der 
folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinnes. 
 
 
2.1.2. Labordiagnostische Kriterien 
 
Direkter Erregernachweis: Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure in einer 
klinischen Probe mittels PCR. 
 
 
2.1.3. Verdachtsfall 
 
Jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt.  
 
Bei entsprechenden diagnostischen Befunden (z.B. laborchemische Parameter und/oder 
radiologischer Befund) und/oder infektionsepidemiologischen Hinweisen (z.B. 
vorangegangener Kontakt mit einem SARS-CoV-2-Fall, regionale Virusaktivität jener Gebiete, 
in denen sich die betroffene Person in den vergangenen 14 Tagen aufgehalten hat), die in 
Kombination mit der klinischen Symptomatik zu einem dringenden ärztlichen Verdacht auf das 
Vorliegen von COVID-19 führen, sollen auch Fälle, die andere klinische Kriterien und Symptome 
als die genannten (z.B. Erbrechen, Durchfall) aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft werden. 
 
 
2.1.4 Bestätigter Fall 
 
Jede Person mit direktem labordiagnostischem Nachweis von SARS-CoV-2, unabhängig von 
der Symptomatik. 

 
1 Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, World Health Organization 
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Zurzeit werden keine Regionen, in denen von anhaltender Übertragung von SARS-CoV-2 
ausgegangen werden muss, definiert, da COVID-19 inzwischen weltweit verbreitet ist. 
 
 
2.2 Epidemiologie 
 
Die Zahl der abgeklärten Fälle und ihre Zuordnung zu Clustern ändern sich mit dem 
Fortschreiten der epidemiologischen Abklärung. Für die Zuordnung zu einem Cluster wird 
jenes Setting gewählt, in dem die meisten Übertragungen innerhalb der jeweiligen Fallhäufung 
erfolgten. 
 
 
2.3 Reservoir, Übertragungsart und Erkrankung 
 
Seit Dezember 2019, beobachten die Gesundheitsbehörden eine Häufung von Fällen von 
Pneumonie in der chinesischen Stadt Wuhan. Die gemeinsame Verbindung der Patienten war 
der Aufenthalt auf einem Markt für Meeresfrüchte und exotische Wildtiere (Füchse, Krokodile, 
Schlangen, Pfaue) in Wuhan City, Provinz Hubei 2 bis 14 Tage vor Auftreten der Krankheits-
symptome. Als verursachendes Agens wurde ein neuartiges Coronavirus (2019-nCoV, seit 
11.02.2020 SARS-CoV-2) identifiziert, das mit dem SARS Coronavirus eng verwandt ist. 
 
Vertreter der Familie der Coronaviren können bei einer Reihe von Wirbeltieren wie Säugetiere, 
Vögel und Fischen Erkrankungen verursachen. Die häufigsten humanpathogenen Coronaviren, 
das Alphacoronavirus 229E und das Betacoronavirus OC43, die via Sekrettröpfchen oder 
kontaminierte Hände bzw. Oberflächen von Mensch-zu-Mensch übertragen werden, führen 
üblicherweise zu einer milden Infektion des oberen Respirationstraktes. 
 
Hingegen sind die hauptsächlich tierpathogenen Coronarviren, die auch von Tier zu Mensch 
übertragbar sind (zoonotische CoV), wie das SARS-Coronavirus (SARS-CoV) und das MERS-
Coronavirus (MERS-CoV), assoziiert mit schwerer respiratorischer Erkrankung. Das SARS 
Coronavirus, ausgehend von China, verursachte 2002/2003 eine Pandemie. Die Zibetkatze 
wurde als der natürliche Wirt identifiziert. Das MERS Coronavirus, bekannt seit 2012, hat als 
Wirt das Dromedar; Tier-zu-Mensch Übertragungen kommen sporadisch, und diese vor allem 
auf der arabischen Halbinsel vor. 
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2.4 Klinische Manifestation assoziiert mit einer SARS-CoV-2-Infektion 
 

• milde Erkrankung der oberen Atemwege 
• milde Erkrankung der unteren Atemwege, gekennzeichnet durch milde Pneumonie  
• schwere Erkrankung der unteren Atemwege ("SARI, severe acure respiratory infection“), 

gekennzeichnet durch schwere Pneumonie, ARDS und Sepsis. 
 
 
2.5 Probenahme und Diagnostik 
 
Serologische Schnelltests sind zum Nachweis einer akuten Infektion mit SARS-CoV-2 
ungeeignet. 
 
Zum gesicherten Nachweis einer akuten Infektion mit SARS-CoV-2 kommt stattdessen eine 
andere, auch von der WHO empfohlene Methode in Frage: Diese basiert auf dem Nachweis 
von Nucleinsäuren durch Polymerasekettenreaktion (PCR-Tests). 
 
Probenmaterial für die PCR-Diagnostik: 
 

• Nasopharyngealabstrich 
• Oropharyngealabstrich 
• Sputum 
• BAL (Lungenspülflüssigkeit) 
• Endotracheales Aspirat 

 
Liste von Labors, die SARS-CoV-2-Tests durchführen:  
 
Anlage 1 
 
Video: Probenahme bei Coronavirus-Verdacht (Nasopharyngealabstrich oder Rachenabstrich): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rVJrwhWWbOc&feature=emb_title 
 
 
2.6 FAQ's Coronavirus 
 
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/faq-coronavirus/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rVJrwhWWbOc&feature=emb_title
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/faq-coronavirus/
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2.7. Übertragungswege 
 
SARS-CoV-2 wird vor allem von Person zu Person durch Tröpfchen aus Nase und Mund 
übertragen, die ausgestoßen werden, wenn eine infizierte Person hustet, niest oder spricht. 
Diese Tröpfchen sind relativ schwer, verbreiten sich nicht weit und sinken schnell zum Boden. 
Wenn eine Person diese Tröpfchen einer infizierten Person einatmet, kann die Infektion 
übertragen werden. Deswegen gilt die Empfehlung, einen Mindestabstand von einem Meter 
einzuhalten.  
 
Die Tröpfchen können auch auf Objekten und Oberflächen um eine infizierte Person landen, z. 
B. auf Tischen, Türgriffen und Geländern. Menschen können sich infizieren, indem sie diese 
Objekte und Oberflächen und anschließend ihre Augen, Nase oder ihren Mund berühren. 
Deswegen ist es wichtig, sich regelmäßig die Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder sie 
mit einer Desinfektionslösung auf Alkoholbasis zu reinigen. 
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3 Dokumentation und Hygiene 
 
3.1 Medizinischer Fragebogen 
 
Vor der erstmaligen Aufnahme eines Karate-Trainings, bei dem es zu Körperkontakt kommt, 
ist von jedem/r Spitzensportler/in gem. § 3 Z 6 BSFG 2017 ein medizinischer Fragebogen 
(Anlage 2) auszufüllen und an office@karateaustria.at zu übermitteln. 
 
 
3.2 Testung 
 
Vor der erstmaligen Aufnahme eines Karate-Trainings, bei dem es zu Körperkontakt kommt, 
ist mittels molekularbiologischer SARS-CoV-2-Testung von Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportlern sowie Betreuungspersonen sicherzustellen, dass keine Infektion mit SARS-
CoV-2 besteht. Das negative Testergebnis ist an office@karateaustria.at zu übermitteln. 
 
Eine Liste von Labors, die SARS-CoV-2-Tests durchführen, findet sich im Anhang 1. 
 
 
3.3 Aufzeichnungen zum Gesundheitszustand 
 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie Betreuungspersonen, die an einem Karate-
Training, bei dem es zu Körperkontakt kommt, teilnehmen, sind verpflichtet, ein 
Gesundheitstagebuch zu führen. Dieses kann in analoger oder digitaler Form, auch am 
Smartphone, geführt werden und hat folgende, täglich am Morgen nach dem Aufstehen 
ermittelten Werte zu enthalten: 
 

• Körpertemperatur 
 

• Befindlichkeit (Schulnotensystem: 1 - sehr gut, 5 - sehr schlecht) 
 

• Anzeichen einer Krankheit (Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Heiserkeit, Übelkeit, etc.) 
 
Das Gesundheitstagebuch ist lückenlos zu führen und aufzubewahren. Es muss, falls die 
betroffene Person zu einem Verdachtsfall (siehe Punkt 2.1.3) oder einem bestätigten Fall wird 
(siehe Punkt 2.1.4), den zuständigen Gesundheitsbehörden auf Anforderung in geeigneter 
Form zugänglich gemacht werden. 
 
 

mailto:office@karateaustria.at
mailto:office@karateaustria.at
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3.4 Anamnese 
 
Die, für die Trainingseinheit oder den Wettkampf verantwortliche Betreuungsperson hat vor 
Beginn der Einheit oder des Wettkampfes von allen teilnehmenden Personen die 
Körpertemperatur mittels kontaktlosen Fiebermessers zu bestimmen. Ferner sind die 
allgemeine Befindlichkeit und allenfalls vorhandene Symptome (z. B. Husten, Niesen, 
Unwohlsein) abzufragen. Liegt die Körpertemperatur über 37,5 Grad Celsius bzw. liegen 
Symptome vor, darf diese Person nicht am Trainingsbetrieb oder Wettkampf teilnehmen und 
das Procedere beim Auftreten eines Verdachtsfalles (siehe Punkt 7) wird eingeleitet. Die 
Gesundheitsdaten (Körpertemperatur, Befindlichkeit) werden aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht gespeichert, sondern dienen lediglich der Einschätzung der Situation vor Ort. 
 
 
3.5 Schulungsmaßnahmen 
 
Sportlerinnen und Sportler sowie deren Betreuungspersonen haben sich mit allen Details des 
vorliegenden COVID-19-Präventionskonzeptes vertraut zu machen. Die für das Training oder 
den Wettkampf verantwortlichen Betreuungspersonen haben sicherzustellen, dass die von 
ihnen betreuten Sportlerinnen und Sportler dieses Konzept ausgehändigt bekommen. Ferner 
sind die betreuten Personen bei der Umsetzung der vorgeschriebenen Maßnahmen zu 
unterstützen, in regelmäßigen Abständen zu schulen und stichprobenartige Kontrollen der 
Einhaltung durchzuführen.  
 
 
3.6 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
 
Die allgemeinen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus sind stets zu beachten: 
 

• Häufiges Händewaschen mit Seife oder Desinfektionsmittel. 
 

• Abstand halten (mindestens einen Meter) zwischen sich und anderen (ausgenommen 
während der Sportausübung). 

 
• Augen, Nase und Mund nicht berühren. 

 
• Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem 

Taschentuch bedecken. Taschentuch danach sofort entsorgen. 
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4 Verhaltensregeln während der Trainings- und Wettkampfzeiten 
 
4.1 Abstand 
 
Beim Betreten von Sportstätten ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Auch in Sanitärbereichen und 
Garderoben ist auf diesen Mindestabstand zu achten. 
 
 
4.2 Handdesinfektion 
 
Vor dem Betreten der Umkleideräume, falls diese nicht benützt werden, vor dem Betreten des 
Trainingsraumes, ist eine Handdesinfektion durchzuführen, ebenso unmittelbar nach 
Beendigung des Trainings. 
 
 
4.3 Duschen 
 
Betreuungspersonen sowie Sportlerinnen und Sportler kommen geduscht und mit einem 
sauberen Outfit zum Training oder Wettkampf. 
 
 
4.4 Risikoarme Sportausübung 
 
Bei der Trainingsplanung (Ort, Umstände) sollte die Reduzierung der Verletzungsgefahr 
berücksichtigt werden.  
 
 
4.5 An- und Abreise 
 
Es wird eine private Anreise mit dem Auto, zu Fuß, oder mit dem Fahrrad empfohlen. Falls mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gereist wird, ist unbedingt ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
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5 Verhaltensregeln außerhalb der Trainings- und 
 Wettkampfzeiten2 
 
5.1 Kontakte vermeiden 
 
Kontakte mit anderen Personen sind bestmöglich zu vermeiden: 
 

• Keine Kontakte zur Nachbarschaft oder zur Öffentlichkeit. 
 

• Im Haus/in der Wohnung bleiben. 
 

• Beim Spazieren/Sport ist Abstand von 2 m zu Dritten einzuhalten. 
 

• Keine Besuche empfangen. 
 

• Keine öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. 
 

• Unbedingt notwendige Einkäufe sind auf ein Minimum zu beschränken.  
 
Die Regeln zur Kontaktvermeidung gelten für alle Personen im Haushalt, nicht nur für 
Sportlerinnen/Sportler und Betreuungspersonen.  
 
 
 
5.2 Umgang mit Personen im Haushalt 
 

• Sicherstellen, dass gemeinsam im Haushalt genutzte Räume (Küche, Bad) gut gelüftet 
sind. 

 
• Den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten, insbesondere aus dem Mund-Rachen-

Raum und aus den Atemwegen von Familienangehörigen mit Beschwerden vermeiden. 
 

• Häufig berührte Flächen wie Tische, Türklinken, Treppengeländer mindestens einmal 
täglich reinigen und desinfizieren. 

 

 
2 COVID-19-Präventionskonzept Österreichische Fußball-Bundesliga (Stand 11.05.2020) 
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• Kontakt zu potenziell kontaminierten Gegenständen (wie z. B. Zahnbürsten, Geschirr, 
Getränke, Handtücher, Betttücher) von Familienmitgliedern mit Beschwerden 
vermeiden. 

 
• Die eigenen Kontaktpersonen notieren und deren Gesundheitszustand beobachten. 

 
• Haushaltsgegenstände (Geschirr, Besteck, Wäsche, etc.) ausreichend mit Spülmittel und 

heißem Wasser waschen. 
 
5.3 Allgemeine Maßnahmen 
 

• Regelmäßige Reinigung von Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern, Badehandtüchern, 
etc. 

 
• Möglichst viel trinken und auf vitaminreiche Ernährung achten. 

 
• Atemwege/Schleimhäute möglichst feucht zu halten. 
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6 Trainings- und Wettkampfinfrastruktur 
 
6.1 Durchlüftung 
 
Es ist darauf zu achten, die für Training und Wettkampf verwendeten Räumlichkeiten gut zu 
durchlüften. 
 
 
6.2 Desinfektionsmaßnahmen 
 
Sportgeräte sind zu desinfizieren, sobald das Training mit dem betreffenden Gerät beendet ist 
bzw. bevor ein anderer Sportler/eine andere Sportlerin das Gerät benützt. 
 
Die Mattenfläche bzw. der Boden der Trainingsstätte ist am Ende der Trainingseinheit mit 
einem Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. 
 
Neuralgische Kontaktpunkte wie Türklinken oder Handläufe sind ebenfalls regelmäßig mit 
einem Flächendesinfektionsmittel zu behandeln. 
 
 

7 Contact Tracing 
 
Für jede einzelne Trainingseinheit bzw. jeden Wettkampf ist eine vollständige 
Anwesenheitsliste mit Erfassung von Vor- und Familiennamen sowie der Telefonnummern 
sämtlicher Trainingsteilnehmer/innen und Betreuungspersonen zu führen und mindestens 28 
Tage aufzubewahren.  
 
Die Anwesenheitsliste ist grundsätzlich in digitaler Form mit Hilfe der auf der Website von 
KARATE AUSTRIA bereitgestellten Web-Anwendung zu führen. Der/die für den jeweiligen 
Standort verantwortliche Arzt/Ärztin hat über einen personalisierten Zugang jederzeit Zugriff 
auf die Datenbank. 
 
Sollte - aus welchen Gründen auch immer - die Anwesenheitsliste nicht mithilfe der Web-
Anwendung erstellt werden, ist von der für das Training oder den Wettkampf verantwortlichen 
Person durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass der/die für den jeweiligen Standort 
verantwortliche Arzt/Ärztin jederzeit Zugriff auf die Daten hat. 
 
Die Web-Anwendung findet sich auf der Website unter: 
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https://karate-austria.at/scan 
 
Die Anwendung ist auf jedem gängigen Browser am Smartphone lauffähig. Damit kann der in 
mydojo generierte QR-Code gescannt werden und so, z. B. am Ende des Trainings oder 
Wettkampfes, die Anwesenheit von Betreuungspersonen und Sportlerinnen und Sportlern 
lückenlos dokumentiert werden. Der QR-Code muss nur einmal generiert und kann am 
Smartphone gespeichert, oder auf Papier ausgedruckt werden.  
 
Eine detaillierte Anleitung zum Handling der Scan-Anwendung findet sich in Anlage 3 und 4. 
 
Für Fragen und Unterstützung bei der Implementierung der Scan-Lösung steht KARATE AUSTRIA 
unter office@karateaustria.at zur Verfügung. 
 
 

8 Verhalten beim Auftreten von COVID-19-Symptomen 
 
Beim Auftreten eines COVID-19-Verdachtsfalles (siehe Punkt 2.1.3) hat sich die betroffene 
Person in sofortige Selbstisolation zu begeben. Darunter ist eine räumliche Absonderung zur 
Reduktion der Kontakte zu anderen Personen zu verstehen, d. h. insbesondere kein Verlassen 
der Wohnstätte bis zur Freigabe durch den medizinisch Verantwortlichen (negativer PCR-Test).  
 
Gleichzeitig ist sofort die für das Training bzw. den Wettkampf verantwortliche 
Betreuungsperson telefonisch zu informieren.  
 
Die für das Training bzw. den Wettkampf verantwortliche Betreuungsperson hat unverzüglich 
die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde (BH, Magistrat, Amtsarzt/Amtsärztin, allenfalls die 
Gesundheitshotline 1450) über den Verdachtsfall zu informieren. Es wird empfohlen, sich 
bereits im Vorfeld über die Kontaktdaten der Behörde Klarheit zu verschaffen. 
 
Weitere Schritte werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden / Amtsarzt / 
Amtsärztin verfügt. Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen ebenfalls auf Anweisung der 
Gesundheitsbehörden. Die für das Training verantwortliche Betreuungsperson hat die 
Maßnahmen zu unterstützen. Insbesondere ist darzulegen, welche Personen im Training oder 
Wettkampf Kontakt zur betroffenen Person hatten. Bei Verwendung der Scan-Anwendung von 
KARATE AUSTRIA kann über office@karateaustria.at eine Auswertung der relevanten Trainings 
angefordert werden. Außerdem kann der/die für den jeweiligen Standort zuständige 
Arzt/Ärztin direkt eine Datenbankabfrage machen. Sollte die Scan-Anwendung von KARATE 

https://karate-austria.at/scan
mailto:office@karateaustria.at
mailto:office@karateaustria.at
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AUSTRIA nicht verwendet werden, sind die Kontaktdaten in anderer Form (z. B. die Übermittlung 
von Anwesenheitslisten) zur Verfügung zu stellen. 

9 Vorgehensweise bei bestätigten Fällen 
 
Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen (z. B. die 
Desinfektion der Sportstätte) entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen 
Gesundheitsbehörde. 
 
Die für das Training bzw. den Wettkampf verantwortliche Betreuungsperson sowie der/die für 
den Standort zuständige Arzt/Ärztin sind telefonisch zu informieren.  
 
Das Gesundheitstagebuch (Punkt 3.3) ist weiter zu führen, wobei zweimal täglich die 
Körpertemperatur zu messen ist. 
 
Innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntwerden eines bestätigten Falles sind alle Personen 
(Sportlerinnen, Sportler, Betreuungspersonen), für die das vorliegende Präventionskonzept 
anzuwenden ist, vor jedem Wettkampf einer molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen 
von SARS-CoV-2 zu unterziehen.  
 
Im Falle von Auswärtswettkämpfen hat die für den Wettkampf verantwortliche 
Betreuungsperson die dort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde darüber zu informieren, 
dass ein Erkrankungsfall an COVID-19 bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer aufgetreten 
ist. 
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ANLAGE 1 
 

LABORE, DIE SARS-COV-2 TESTEN 
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ANLAGE 2 
 

MEDIZINISCHER FRAGEBOGEN 
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Medizinischer Fragebogen für Spitzensportler/innen 
 
Mit dem Ausfüllen dieses Fragebogens erklären Sie sich bereit, dass die erfassten Daten zwecks Minimierung 

des Infektionsrisikos mit COVID-19 ausgewertet und bis zum Ende der Pandemie gespeichert werden. 

 
 
Personenbezogene Daten 

 
Name Vorname Geburtsdatum 

Adresse 

Telefon Mail 

Wohnsituation (leben Sie mit weiteren Personen in einem gemeinsamen Haushalt? Wenn ja, geben Sie bitte Name und Telefonnummer an.) 

 
Kontaktrisiko-Evaluation 
Bitte beantworten Sie die Fragen zur Einschätzung des Kontaktrisikos mit SARS-CoV-2. 

 
 
 

 Ja Nein 

Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall innerhalb der letzten 14 Tagen? 
  

 
Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer behördlichen Quarantäne im Zusammenhang 
mit SARS-CoV-2? 
Wenn ja, bitte Datum des Ablaufs der Anordnung angeben: 

  

 
Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage außerhalb Ihres gemeldeten Heimatortes und/oder 
Trainingsortes? 
Wenn ja, bitte anführen wann und wo: 
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Symptomevaluation 
Bitte beantworten Sie die Fragen zur aktuellen klinischen Symptomatik (Zeitraum der letzten 14 Tage). 

 
 Ja Nein 

Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen   

Fieber   

Husten   

Dyspnoe (Atemnot)   

Geschmacks- und/oder Geruchsstörungen   

Halsschmerzen   

Rhinitis (Schnupfen)   

Diarrhoe (Durchfall)   

 
Sind Allergien bekannt? 
Wenn ja, bitte anführen: 

  

 
 

 

Vor der erstmaligen Aufnahme eines Karate-Trainings, bei dem es zu Körperkontakt kommt, ist 

mittels molekularbiologischer SARS-CoV-2-Testung sicherzustellen, dass keine Infektion mit SARS-

CoV-2 besteht. Das negative Testergebnis ist, gemeinsam mit dem ausgefüllten Fragebogen, an 

office@karateaustria.at zu übermitteln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift 

 

mailto:office@karateaustria.at
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ANLAGE 3 
 

QR-CODE GENERIEREN 
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Generieren von QR-Codes in mydojo: 
 
A) Jede/r Benutzer/in selbst  
 
Unter 
 
https://mydojo.at/de_AT/karate/persoenliche-daten/daten 
 
folgenden Menüpunkt auswählen: 
 

 
 
Danach wird die Bilddatei des QR Codes in einem eigenen Fenster geöffnet. Das Bild kann 
gespeichert und verwendet werden. 
  

https://mydojo.at/de_AT/karate/persoenliche-daten/daten
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B) Als Verein für Mitglieder 
 
Unter 
 
https://mydojo.at/de_AT/karate/meinverein/alle  
 
das betreffende Mitglied auswählen. In der Toolbar oben das Symbol für QR Code anklicken: 
 

 
 
Der QR Code des Mitglieds wird ausgegeben. 
 
 
C) Für Administratoren/innen 
 
Unter 
 
https://mydojo.at/de_AT/karate/mitgliederverwaltung 
 
das betreffende Mitglied auswählen und in der Toolbar oben das Symbol für QR Code 
anklicken: 
 

 
 
Der QR Code des Mitglieds wird ausgegeben. 
  

https://mydojo.at/de_AT/karate/meinverein/alle
https://mydojo.at/de_AT/karate/mitgliederverwaltung
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ANLAGE 4 
 

TRAINING AUFZEICHNEN / SCANNEN 
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Starten des Scan-Vorganges durch die Betreuungsperson: 
 
1. Einloggen auf mydojo 
 
2. Im Dashboard "Persönliche Daten" auswählen 
 
https://mydojo.at/de_AT/karate/persoenliche-daten/daten 
 
3. Menüpunkt "Training aufzeichnen" auswählen 
 
 

 
 
 
Damit wird in der Scan-Anwendung automatisch der eingeloggte Benutzer als Trainer 
hinterlegt. 
 
Vor dem Starten des Scan-Vorganges sollte noch eine Bezeichnung des Trainings 
eingegeben werden (Datum und Uhrzeit werden automatisch vom System erfasst, müssen 
daher nicht bei der Bezeichnung des Training angeführt werden). 
 
Danach können die QR-Codes der Trainingsteilnehmer gescannt werden. 
 
Abschließend auf "Training speichern" klicken. 
 
 
 
 
 

 

https://mydojo.at/de_AT/karate/persoenliche-daten/daten
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